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Rheinland
IMMER GUT INFORMIERT!

In eigener Sache:
Erreichbarkeit  
der GenoGyn-Geschäftsstelle

Da die Geschäftsstelle der GenoGyn derzeit nicht 
erreichbar ist, wenden Sie sich mit Ihren Anliegen 
bitte bis auf Weiteres direkt an den Vorstandsvor-
sitzenden Dr. Jürgen Klinghammer: Telefon: 0177 
– 264 70 04, E-Mail: Dr.Klinghammer@t-online.de
Neue Kontaktdaten der Geschäftsstelle werden wir 
umgehend mit einem Sonder-Newsletter und auf 
der Webseite der GenoGyn bekanntgeben. 

Unterschriftenaktion:
Gegen die Abschaffung der  
Neupatientenregelung

Angesichts der geplanten Abschaffung der Neu-
patientenregelung ruft die KBV Vertragsärzt:innen 
dazu auf, sich an einer Unterschriftenaktion für 
einen Brief an den Bundesgesundheitsminister 

zu beteiligen. Lauter-
bach wird darin auf-
gefordert, die Pläne  
fallen zu lassen und 
den Entwurf für das 
GKV-Finanzstabilisie-
rungsgesetz zu än-
dern. Bis zum 16. Sep-
tember können Sie den 
Brief unterzeichnen.

Abschlussbericht:
IQWiG empfiehlt Mammografie-Screening 
für jüngere und ältere Frauen 

In seinem Vorbericht zur Überprüfung der Alters-
grenzen im Mammografie-Screening-Programm 
hatte das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) lediglich für jüngere 
Frauen Vorteile eines Screenings auf Brustkrebs ge-
sehen. Wir berichteten in der letzten Ausgabe des 
GenoGyn-Newsletters. 
In seinem jüngst veröffentlichten Abschlussbe-
richt hat das Institut seine Empfehlung ausgewei-
tet: Sowohl bei Frauen zwischen 45 und 49 Jahren 
als auch bei Frauen zwischen 70 und 74 Jahren be-
wertet das IQWiG den Nutzen eines Mammografie-
Screenings nun höher als den damit verbundenen 
Schaden. 
Vor einer Ausweitung des Mammografie-Screening-
Programms ist das Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS) am Zug und prüft im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Si-
cherheit und Verbraucherschutz die strahlenschutz-
rechtliche Zulässigkeit. 

Telematikinfrastruktur:
Achtung Konnektoren-Austausch!

Im Streit um den Austausch der Konnektoren, die 
die Anbindung an die Telematikinfrastruktur her-
stellen und damit zum Beispiel für das Einlesen der 
elektronischen Gesundheitskarte notwendig sind, 
hat die KBV aktuelle Informationen für Praxen 
mit Konnektoren der Firma CompuGroup Medical, 
deren Laufzeit demnächst abläuft. Aktuell gebe es 
zum Konnektoren-Tausch keine Alternative. Nur bei 
den Anbietern der Konnektoren bestehe grundsätz-
lich eine Auswahlmöglichkeit.

https://www.kbv.de/html/1150_59407.php
https://www.iqwig.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen-detailseite_75008.html
https://www.iqwig.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen-detailseite_75008.html
https://www.kbv.de/html/1150_59405.php
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Seit dem 1. August:
Uneingeschränkte Masern-Impfflicht  
in Praxen

Für Neueinstellungen galt sie bereits seit dem  
1. März 2020: Seit dem 1. August 2022 gilt die 
Masern-Impfflicht in Kliniken, Arztpraxen und Pfle-
geheimen nun uneingeschränkt. Ärzt:innen und 
Mitarbeiter:innen, die nach 1970 geboren sind, 
müssen einen Nachweis darüber erbringen, dass 
sie über einen gültigen Masernschutz verfügen. 
Praxisinhaber:innen müssen dies prüfen und Be-
schäftigte ohne entsprechenden Nachweis dem  
zuständigen Gesundheitsamt melden – das gilt 
auch für Mitarbeiter, die keinen oder nur geringen 
Kontakt zu Patienten haben. Weitere Informa-
tionen hat die KBV. Laut Ärzte Zeitung und KV  
Niedersachsen müssen Ärzte, die den Impfstatus  
ihrer Angestellten nicht prüfen, mit einer Geldbuße 
bis 2500 Euro rechnen. Außerdem drohe Praxis- 
inhaberinnen und -inhabern ohne eigenen Impf-
schutz ein Tätigkeitsverbot.

Neu im ambulanten Leistungskatalog  
der GKV: 
Hochfrequenzablation mittels  
Netzelektrode bei Menorrhagien 

Der Beschluss des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses ist in Kraft getreten: Gesetzlich ver- 
sicherten Frauen mit starken und zulange andau-
ernden Regelblutungen steht mit der Hochfre- 
quenzablation mittels Netzelektrode bei Menorr- 
hagien künftig ein neues ambulantes Opera- 
tionsverfahren zur Verfügung. 
Sobald der Bewertungsausschuss, binnen sechs 
Monaten, die Vergütung festgelegt hat, kann das 
Verfahren in Arztpraxen angewendet werden.  
„Berechtigt zur Anwendung der Methode sind 
Fachärztinnen und Fachärzte für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe, die über eine Genehmigung nach 
der Qualitätssicherungsvereinbarung ambulantes 
Operieren verfügen“, so die KBV in ihren aktuellen  
Praxisinformationen.

 Neue Leitlinien

Erste S2k-Leitlinie:
Rekonstruktive und ästhetische  
Operationen des weiblichen Genitale

Erste Empfehlungen für die Beratung und The-
rapie von rekonstruktiven und ästhetischen 
Operationen des weiblichen Genitale hat die  
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen  
Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF)  
im Juli 2022 veröffentlicht. Die S2k-Leitlinie 
wurde unter Federführung der Deutschen Ge-
sellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. 
(DGGG) und der Deutschen Gesellschaft der 
Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen  
Chirurgen e.V. (DGPRÄC) erstellt und soll die 
Versorgung vereinheitlichen. 

Aktualisiert: 
S2k-Leitlinie zu Diagnostik und  
Therapie von Frauen mit  
wiederholten Spontanaborten 

Die Studienlage sei heterogen und Unsicherhei-
ten bei der Behandlung von Frauen mit meh-
reren Fehgeburten sind laut DGGG daher weit 
verbreitet. Unter Federführung der Fachgesell-
schaft, und von der DGGG finanziert, wurde die 
S2k-Leitlinie zu Diagnostik und Therapie von 
Frauen mit wiederholten Spontanaborten des-
halb jüngst aktualisiert. Sie benennt Risikofak-
toren, die nach drei, in begründeten Einzelfällen 
bereits nach zwei, aufeinanderfolgenden Abor-
ten abgeklärt werden sollten.

https://www.kbv.de/html/1150_59322.php
https://www.kbv.de/html/1150_59322.php
https://www.kbv.de/html/1150_59403.php
https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/009-019l_S2k_Rekonstruktive-Aesthetische-Operationen-des-weiblichen-Genitales_2022-07.pdf
https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/015-050l_S2k_Diagnostik-Therapie-wiederholte-Spontanaborte_2022-05_01.pdf
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Brustkrebs: 
Neue Studie zur Kopfhautkühlung 

Eine weitere Studie, diesmal aus Österreich, bestä-
tigt die Wirksamkeit der Kopfhautkühlung zur Ver-
ringerung des Haarausfalls bei Brustkrebspatientin-
nen infolge einer Chemotherapie. Die Forschenden 
der Universität Innsbruck berücksichtigten für die 
prospektive Studie 128 Patientinnen mit Mamma-
karzinomen, die sich einer Chemotherapie unterzo-
gen. Danach reduzierte die Kühlung den Chemo-
therapie-induzierten Haarausfall der Patientinnen 
signifikant. Am wirksamsten war die Methode unter 
einer Taxan-Monotherapie. 
Ein erhöhtes Risiko für Kopfhautmetastasen sehen 
die Wissenschaftler:innen nicht und verweisen auf 
bestehende Studien, in denen keine solchen Asso-
ziationen beobachtet wurden.

Wenn es mit der telefo-
nischen Erreichbarkeit 
nicht optimal klappt, lei-
det die Zufriedenheit der 
Mitabeiter:innen und der 
Patienteninnen ebenso 
wie die wirtschaftliche 
Effektivität. Besetztzei-
chen, lange Warteschlei-
fen und Bandansagen 
frustrieren Patientinnen, 
setzen die Mitarbeiter:innen unter zusätzlichen 
Druck und fordern am Ende langwierige Gesprä-
che und Entschuldigungen. Der Zusatzaufwand 
ist messbar: 126 Minuten Zeitvergeudung am Tag, 
etwa in einer Praxis mit zwei Ärzten, sind belastend 
und teuer. Ganz zu schweigen vom Verlust verprell-
ter Privatpatientinnen. Für Praxiscoach Dietmar 
Karweina ist das Telefon deshalb das unterschätz-

te – und teure – Nadel-
öhr der Praxis. Abhilfe 
schaffen eine souveräne 
Gesprächsführung, sie 
reduziert die Dauer von 
Termingesprächen um 
30 Prozent, klar definier-
te Terminkategorien, ein 
modernes Online-Termin-
management, das tele-
fonische Terminanfragen 

um 50 Prozent reduziert, und auch ein digitaler Te-
lefonassistent kann neuerdings helfen. 
Dietmar Karweina lädt Ärzt:innen und leitende 
Praxismitarbeiter:innen herzlich zu seinem aktuel-
len kostenfreien Webinar zur Optimierung der tele-
fonischen Erreichbarkeit am 13. September 2022, 
19:00 – 19:45 Uhr, ein.
Hier geht es zur Anmeldung

Das unterschätzte Nadelöhr in der Praxis:
Webinar zur Optimierung der telefonischen Erreichbarkeit

Praxismanagement:  
PraxisApp „Meine GynPraxis“

Entlastung beim Patienten-Kontakt bietet übrigens 
auch die PraxisApp „Meine GynPraxis“, wie Ge-
noGyn-Vorstand Dr. Stefan Eckelmann aus eigener 
Erfahrung weiß. Die App ermöglicht es, Patientinnen 
über Standardanfragen etwa zum Verlängerungsre-
zept oder Urlaubszeiten zu informieren, individuelle 
Nachrichten zu schreiben, an Termine oder die Ein-
nahme von Medikamenten zu erinnern. Die Praxis-
App kostet pro Arzt monatlich 5,- € zzgl. MwSt. Die 
Funktion Videosprechstunden kann dazugebucht 
und über das Programm angeboten werden. Für 
Patienten ist die PraxisApp kostenlos.  

https://www.thebreastonline.com/article/S0960-9776(22)00088-1/fulltext
https://next.edudip.com/de/webinar/telefonische-erreichbarkeit-optimieren/1650278
https://monks-aerzte-im-netz.de
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 Aktuelles rund um die Schwangerschaft

Affenpocken:
RKI sieht Risiken für Schwangere und 
Kleinkinder

Die Weltgesundheits-
organisation (WHO) 
hat den Affenpocken-
Ausbruch in mehr als 
70 Ländern am 23. 
Juli 2022 in einer um-
strittenen Entschei-
dung zu einer „Notla-
ge von internationaler 
Tragweite“ erklärt. Mit 
Stand vom 10. Au-

gust 2022 sind dem RKI in Deutschland 3025 
Affenpockenfälle aus allen 16 Bundesländern 
übermittelt worden, darunter ist inzwischen 
auch ein vierjähriges Kind. In einer aktuellen 
Einschätzung sieht das RKI eine Gefährdung für 
die Gesundheit der breiten Bevölkerung nach 
derzeitigen Erkenntnissen als gering an, warnt 
in seinem Epidemiologischen Bulletin 29/ 2022 
aber vor Risiken für Schwangere und Kleinkin-
der. „Es ist zu befürchten, dass es vermehrt zu 
schweren Krankheitsverläufen kommen wird, 

falls sich Kleinkinder, Schwangere oder Perso-
nen mit einer ausgeprägten Immundefizienz in-
fizieren“, heißt es dort. Hier geht es zum Eped. 
Bull. vom 21. Juli 2022. 

Nur bei Typ-2-Diabetes,  
nicht bei GDM und PCOS: 
Zulassung von  
Metformin in der Schwangerschaft 

In einer aktuellen Stellungnahme hat sich die 
Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und 
Geburtshilfe e.V. (DGGG) in Zusammenarbeit 
mit der Arbeitsgemeinschaft für Geburtshilfe 
und Pränatalmedizin in der DGGG e.V. (AGG) 
aufgrund vieler Nachfragen Ende Juli 2022 zur 
Zulassung von Metformin in der Schwanger-
schaft geäußert. Danach beschränkt sich die 
Zulassung auf bestimmte Präparate und um-
fasst nur die Fortführung einer präkonzeptionell 
begonnenen Therapie bei Schwangeren mit 
Typ-2-Diabetes. In solchen Fällen erfolge die 
Anwendung nicht mehr als „off-label-use“ wäh-
rend dies für Gestationsdiabetes und PCOS 
weiterhin bestehen bleibe. 

Am 6. Oktober 2020 hat das Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte die ersten Digitalen 
Gesundheitsanwendungen (DiGA) zugelassen. In-
zwischen umfasst das DiGA-Verzeichnis 35 verord-
nungsfähige Apps – und es werden beständig mehr. 
Ihr Einsatz im Leistungsspektrum der Gesetzlichen 
Krankenversicherung läuft bisher eher schleppend. 
Fragen und Unsicherheiten rund um Verordnung, 
Abrechnung und Vergütung von DiGA beantwortet 
die KBV nun in einer aktuellen PraxisInfo. Für zwei 

Apps gibt es bereits eine zusätzliche Vergütung: Die 
GOP 01471 (64 Punkte/7,21 Euro) zum Beispiel 
bildet die Verlaufskontrolle und Auswertung für die 
App „somnio“ zur Behandlung von Ein- und Durch-
schlafstörungen ab. 
Sie kann von Gynäkolog:innen einmal im Behand-
lungsfall berechnet werden und wird zunächst  
bis Ende 2022 extrabudgetär vergütet. Das DiGA-
Verzeichnis finden Sie ebenfalls in der PraxisInfo 
der KBV.

Verordnung, Abrechnung und Vergütung:
So funktionieren Apps auf Rezept

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/Ausgaben/29_22.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/Ausgaben/29_22.pdf?__blob=publicationFile
https://www.dggg.de/fileadmin/data/Stellungnahmen/DGGG/2022/Stellungnahme_zur_Zulassung_von_Metformin_in_der_Schwangerschaft_online.pdf
https://www.kbv.de/media/sp/PraxisInfo_Digitale_Gesundheitsanwendungen.pdf
https://www.kbv.de/media/sp/PraxisInfo_Digitale_Gesundheitsanwendungen.pdf
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COVID-19-Verlauf  
in der Schwangerschaft:
Cronos-Register  
identifiziert Risikofaktoren

Die CRONOS Register-Studie erfasst die ak-
tuelle Situation von Frauen, die an deutschen 
Geburtskliniken mit oder wegen SARS-CoV-2 
stationär aufgenommen wurden und hat nun 
neue Erkenntnisse zu Risikofaktoren veröffent-
licht, die den COVID-19-Verlauf bei Schwange-
ren beeinflussen. Danach wurden ein höheres 
Schwangerschaftsalter nach 22 Schwanger-
schaftswochen bei Infektion gemeinsam mit 
einem höheren BMI oder mütterlichem Alter 
als wichtige Risikofaktoren für einen schwe-
ren Verlauf identifiziert. In der Omikron-Welle 
kam es zu weniger schweren Verläufen unter 
Schwangeren. Außerdem werden, laut der Stu-
die, geimpfte Frauen seltener stationär wegen 
COVID-19 behandelt oder entbunden als unge-
impfte Frauen. Das unterstreiche eindeutig die 
Empfehlung der Stiko für Schwangere, sich ab 
dem 2. Trimester gegen COVID-19 impfen zu 
lassen. Mehr zur Cronos Studie sowie die ak-
tuelle S2k-Leitlinie zu SARS-CoV-2 in Schwan-
gerschaft, Geburt und Wochenbett finden Sie 
auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft 
für Perinatale Medizin.

Alter der Mütter allein nicht ursächlich: 
Zahl der Totgeburten steigt

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)  
jüngst berichtete, wurden im Jahr 2021 in 
Deutschland 3.420 Kinder tot geboren. Dies 
entspricht 4,3 Totgeburten je 1 000 Geborenen. 
Laut dem Amt ist die Quote nach einem Tief-
stand von 3,5 Totgeburten je 1 000 Geborenen 
im Jahr 2007 seit 2010 tendenziell gestiegen. 

In den Jahren 2020 und 2019 verzeichnete  
Destatis jeweils 4,1 Totgeburten je 1000 Gebo-
rene. 
Die Quote hängt vom Alter der Mutter ab: „Bei 
den 25- bis 36-jährigen Frauen lag sie 2021 
unter beziehungsweise leicht über dem Mit-
telwert von 4,3. Bei jüngeren Frauen unter  
21 Jahren und bei Frauen ab 37 Jahren war 
sie mit über 5 Totgeburten je 1 000 Gebo-
rene deutlich höher. Zugleich ist der Anteil 
der Totgeborenen von Frauen über 36 Jah-
re an allen Totgeborenen von 16 % im Jahr 
2007 auf 20 % im Jahr 2021 gestiegen. Der 
Anteil der jüngeren Frauen ist dagegen von 
7 % auf 3 % gesunken“, so die Statistiker in  
ihrer Pressemitteilung. Sie betonen: „Allein 
das zunehmende Alter der Frauen bei Geburt 
kann allerdings nicht die Ursache des Anstiegs 
der Totgeburten sein, da die Totgeborenen- 
quote in allen Altersgruppen in den vergange-
nen zehn Jahren tendenziell gestiegen ist.“  

Nestschutz:
Impfung in der Schwangerschaft  
schützt auch den Säugling

Unterdessen hat der Berufsverband der Frauen- 
ärzte (BVF) in einer Pressemitteilung anhand  
einer neuen US-Studie darauf hingewiesen, dass  
die Corona-Impfung in der Schwangerschaft  
auch den Säugling wirksam gegen schwere Er- 
krankungen schützen kann. „Mit vollständigem 
Impfschutz in der Schwangerschaft reduzier- 
te sich das Risiko der Säuglinge um 80 %,  
während der Delta-Welle wegen COVID-19 
hospitalisiert zu werden. Während der Omikron-
Welle lag das Hospitalisierungsrisiko von Säug-
lingen vollständig geimpfter Mütter um 38 % 
niedriger – im Vergleich zu Babys ungeimpfter 
Mütter“, so der BVF in seiner Mitteilung.

https://www.dgpm-online.org
https://www.dgpm-online.org
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/07/PD22_303_12.html
https://www.frauenaerzte-im-netz.de/aktuelles/meldung/impfung-in-der-schwangerschaft-kann-schwere-corona-erkrankung-des-babys-verhindern/
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Denken Sie immer daran: 

GenoGyn Rheinland blickt in  
die Zukunft und ist die Partnerschaft  

der Erfolgreichen!

Vibratoren auf Rezept? Das klingt zunächst ein-
mal amüsant, wird aber von den Autor:innen ei-
ner amerikanischen Metaanalyse empfohlen. Die 
Wissenschaftler:innen des Cedar-Sinai Medical 
Center in Los Angeles analysierten eine Reihe von 
Studien, die Vibratoren hinsichtlich gesundheitli-
cher Vorteile für weibliche Probandinnen untersucht 
hatten. Neben positiven Effekten auf die Sexual-

funktion identifizierten sie weiteren medizinischen 
Nutzen des bisher offenbar unterschätzten Sex-
spielzeugs: So verbesserte die Vibrationsstimula-
tion die Beckenbodenmuskelkraft und verringerte 
Vulvodynie und Harninkontinenz. Folgerichtig raten 
die Studienautor:innen, Vibratoren in das empfohle-
ne Instrumentarium zur Behandlung von Beckenbo-
denerkrankungen aufzunehmen.

ZU GUTER LETZT

https://genogyn.de/genogyn-newsletter-pflege/

